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209  Verfahren wegen Verunglimpfung und Beleidigung oberster Staatsorgane 
 
(1) 1Bei Verunglimpfungen und Beleidigungen oberster Staatsorgane des Bundes (§§ 90, 90b, 185 bis 188 
StGB) ist das für Justiz zuständige Bundesministerium, bei Verunglimpfungen oder Beleidigungen oberster 
Staatsorgane eines Landes die Landesjustizverwaltung beschleunigt zu unterrichten, damit der Verletzte 
eine Entschließung darüber treffen kann, ob die Sache verfolgt werden soll. 2Zu diesem Zweck sind die im 
Interesse der Beweissicherung notwendigen Ermittlungen zu führen, von der Vernehmung des 
Beschuldigten ist jedoch zunächst abzusehen. 3Der Bericht soll eine gestraffte Darstellung des 
Sachverhalts mit kurzer rechtlicher Würdigung sowie Angaben über die persönlichen Verhältnisse des 
Beschuldigten, sofern diese bekannt sind, enthalten. 4Bei Verunglimpfungen und Beleidigungen oberster 
Staatsorgane des Bundes ist der Bericht dem für Justiz zuständigen Bundesministerium unmittelbar unter 
gleichzeitiger Übersendung von Abschriften an die Landesjustizverwaltung und die vorgesetzten Behörden 
zu erstatten.

(2) 1Erwägt ein oberstes Staatsorgan, eine Ermächtigung zur Strafverfolgung zu erteilen oder Strafantrag zu 
stellen, so ist der Sachverhalt beschleunigt aufzuklären. 2Der abschließende Bericht soll den Sachverhalt 
erschöpfend darstellen und rechtlich würdigen, die für die Entschließung des Verletzten bedeutsamen 
Umstände, wie besondere Tatumstände, Persönlichkeit, Verhältnis, Vorstrafen und Reue des 
Beschuldigten, Entschuldigungen, Widerruf oder sonstige Wiedergutmachung bzw. die Bereitschaft dazu, 
darlegen sowie mit der Verunglimpfung oder Beleidigung zusammentreffende, von Amts wegen zu 
verfolgende Straftaten einbeziehen; soweit nach der Beweislage eine Überführung des Beschuldigten 
zweifelhaft erscheint, soll hierauf hingewiesen werden. 3Dem Bericht sind die erforderliche Anzahl von 
Abschriften für die Ermächtigungs- oder Antragsberechtigten sowie in der Regel die Akten beizufügen. 4Der 
Bericht ist auf dem Dienstweg, in dringenden Fällen (z.B. bei bevorstehendem Fristablauf) unmittelbar, dem 
für Justiz zuständigen Bundesministerium oder der Landesjustizverwaltung unter gleichzeitiger 
Übersendung von Abschriften an die vorgesetzten Behörden zu erstatten.

(3) Ist die Befugnis zur Bekanntgabe der Verurteilung anzuordnen, gilt Nummer 231 sinngemäß.

(4) Kann bei Verunglimpfungen oder Beleidigungen oberster Staatsorgane selbständig auf Einziehung und 
Unbrauchbarmachung erkannt werden (Nummer 180), gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.


